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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 3 
Änderung des Bankwesengesetzes 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Die Bestimmungen von Teil 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die 

§§ 25, 27a, 39 Abs. 2b Z 7 in Verbindung mit Abs. 4, 39 Abs. 3 und 74 Abs. 6 
Z 3 lit. a in Verbindung mit 74 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes finden keine 
Anwendung auf: 

(2) Die Bestimmungen von Teil 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die 
§§ 27a, 39 Abs. 2b Z 7 in Verbindung mit Abs. 4, 39 Abs. 3 und 74 Abs. 6 Z 3 
lit. a in Verbindung mit 74 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes finden keine 
Anwendung auf: 

 1. – 9. …  1. – 9. … 
(2a) Die Bestimmungen von Teil 6 und 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, die §§ 25, 27a, 39 Abs. 2b Z 7 in Verbindung mit Abs. 4, 39 Abs. 3 
und 74 Abs. 6 Z 3 lit. a in Verbindung mit 74 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
finden auf Kreditinstitute, die auf Grund ihrer Satzung überwiegend das 
Factoringgeschäft betreiben, keine Anwendung. 

(2a) Die Bestimmungen von Teil 6 und 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, die §§ 27a, 39 Abs. 2b Z 7 in Verbindung mit Abs. 4, 39 Abs. 3 
und 74 Abs. 6 Z 3 lit. a in Verbindung mit 74 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes 
finden auf Kreditinstitute, die auf Grund ihrer Satzung überwiegend das 
Factoringgeschäft betreiben, keine Anwendung. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 
(4a) Für Kreditinstitute, die zum Betrieb des Immobilienfondsgeschäfts 

gemäß § 1 Abs. 1 Z 13a berechtigt sind, gilt, dass 
(4a) Für Kreditinstitute, die zum Betrieb des Immobilienfondsgeschäfts 

gemäß § 1 Abs. 1 Z 13a berechtigt sind, gilt, dass 
 1. die §§ 22 bis 24a, 25, 27a, 39 Abs. 3 und Abs. 4, 39a, 57 Abs. 5 sowie 74 

Abs. 1 in Verbindung mit 74 Abs. 6 Z 3 lit. a dieses Bundesgesetzes und 
die Teile 3, 5, 6, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
anwendbar sind; 

 1. die §§ 22 bis 24a, 27a, 39 Abs. 3 und Abs. 4, 39a, 57 Abs. 5 sowie 74 
Abs. 1 in Verbindung mit 74 Abs. 6 Z 3 lit. a dieses Bundesgesetzes und 
die Teile 3, 5, 6, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
anwendbar sind; 

 2. … 
(5) – (6) … 
(7) … 

 a) – b) … 

 2. … 
(5) – (6) … 
(7) … 

 a) – b) … 
 c) § 1 Abs. 3, §§ 22 bis 24a, § 25, § 27a, § 39a, § 57 Abs. 5, § 74 Abs. 1 in 

Verbindung mit Abs. 6 Z 3 lit. a dieses Bundesgesetzes und Art. 89 bis 
91 sowie Teil 3, 5, 6, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
anzuwenden sind sowie Teil 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
auf die Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft anzuwenden ist; 

 c) § 1 Abs. 3, §§ 22 bis 24a, § 27a, § 39a, § 57 Abs. 5, § 74 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 6 Z 3 lit. a dieses Bundesgesetzes und Art. 89 bis 
91 sowie Teil 3, 5, 6, 7 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
anzuwenden sind sowie Teil 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
auf die Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft anzuwenden ist; 
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 d) – e) … 

(8) – (10) … 
 d) – e) … 

(8) – (10) … 
§ 9. (1) – (6) … § 9. (1) – (6) … 
(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben, haben die §§ 25, 27a, 31 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 
65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 8 und 8a, 94 und 95 Abs. 3 und 4 sowie 
je nach ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 
WAG 2007, die §§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG und die übrigen in § 69 genannten 
Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten 
Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(7) Kreditinstitute gemäß Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 
Zweigstelle ausüben, haben die §§ 27a, 31 bis 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 
Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 8 und 8a, 94 und 95 Abs. 3 und 4 sowie je 
nach ihrem Geschäftsgegenstand die §§ 36, 38 bis 59, 61 bis 66 und 69 bis 71 
WAG 2007, die §§ 4 und 26 bis 48 ZaDiG und die übrigen in § 69 genannten 
Bundesgesetze und EU-Verordnungen und die auf Grund der vorgenannten 
Vorschriften erlassenen Verordnungen und Bescheide einzuhalten. 

(7a) – (8) … (7a) – (8) … 
§ 15. (1) Verletzt ein Kreditinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich durch 

eine Zweigstelle gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der §§ 25, 27a, 31 bis 41, 44 
Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 8 und 8a, 94 und 
95 Abs. 3 und 4 oder der übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und 
Verordnungen oder auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassene 
Verordnungen und Bescheide, oder besteht ein erhebliches Risiko einer solchen 
Verletzung, so hat die FMA, unbeschadet der Anwendung der §§ 96 bis 98 und 
99 Z 7, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen und dazu aufzufordern, unverzüglich geeignete 
Maßnahmen zu setzen, damit das betroffene Kreditinstitut den rechtswidrigen 
Zustand beendet oder Maßnahmen ergreift, um dem Risiko einer 
Rechtsverletzung entgegen zu wirken. 

§ 15. (1) Verletzt ein Kreditinstitut, das seine Tätigkeiten in Österreich durch 
eine Zweigstelle gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs erbringt, 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der §§ 27a, 31 bis 41, 44 
Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 65 Abs. 3a, 66 bis 68, 74 bis 75, 93 Abs. 8 und 8a, 94 und 
95 Abs. 3 und 4 oder der übrigen in § 69 genannten Bundesgesetze und 
Verordnungen oder auf Grund der vorgenannten Vorschriften erlassene 
Verordnungen und Bescheide, oder besteht ein erhebliches Risiko einer solchen 
Verletzung, so hat die FMA, unbeschadet der Anwendung der §§ 96 bis 98 und 
99 Z 7, die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen und dazu aufzufordern, unverzüglich geeignete 
Maßnahmen zu setzen, damit das betroffene Kreditinstitut den rechtswidrigen 
Zustand beendet oder Maßnahmen ergreift, um dem Risiko einer 
Rechtsverletzung entgegen zu wirken. 

(1a) – (8) … (1a) – (8) … 
§ 22. (1) … 

 1. – 2. … 
§ 22. (1) … 

 1. – 2. … 
 3. die flüssigen Mittel, die dem Kreditinstitut gemäß § 25 Abs. 1 zur 

Verfügung stehen, die in demselben Band abrufbaren 
Zahlungsverpflichtungen zu weniger als 90 vH decken und von einer 
Unterdeckung für einen Zeitraum von zumindest einer Meldeperiode 
auszugehen ist; 

 

 4. – 5. …  4. – 5. … 
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(2) – (3) … (2) – (3) … 
§ 27. … 

 1. – 4. … 
§ 27. … 

 1. – 4. … 
Das Ausmaß der Liquiditätsreserve ist jeweils zum Ende der Monate März, Juni, 
September und Dezember nach dem Stand der Einlagen zu ermitteln und für das 
jeweils folgende Vierteljahr anzupassen. Sinken die Einlagen um mehr als 20 vH 
unter den Stand der letzten maßgeblichen Berechnungsgrundlage, so kann das 
Kreditinstitut eine Anpassung zum nächstfolgenden Monatsletzten verlangen. 
Diese Liquiditätsreserve zählt zu den flüssigen Mitteln ersten Grades. Sonstige 
Einlagen sind täglich fällige Gelder des Zahlungsverkehrs (Sichteinlagen), alle 
Kündigungs- und Festgelder sowie die Einlagen gegen Ausgabe von 
Kassenscheinen. 

Das Ausmaß der Liquiditätsreserve ist jeweils zum Ende der Monate März, Juni, 
September und Dezember nach dem Stand der Einlagen zu ermitteln und für das 
jeweils folgende Vierteljahr anzupassen. Sinken die Einlagen um mehr als 20 vH 
unter den Stand der letzten maßgeblichen Berechnungsgrundlage, so kann das 
Kreditinstitut eine Anpassung zum nächstfolgenden Monatsletzten verlangen. 
Sonstige Einlagen sind täglich fällige Gelder des Zahlungsverkehrs 
(Sichteinlagen), alle Kündigungs- und Festgelder sowie die Einlagen gegen 
Ausgabe von Kassenscheinen. 

§ 30a. (1) – (4) … § 30a. (1) – (4) … 
(5) Änderungen in der Zusammensetzung der Mitglieder des Kreditinstitute-

Verbundes sind der FMA unter Beifügung der Unterlagen gemäß Abs. 3 von der 
Zentralorganisation vor der Durchführung schriftlich anzuzeigen. Bei Wegfall der 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder wenn der Kreditinstitute-Verbund nicht 
mehr in der Lage ist, den Aufsichtsanforderungen gemäß Abs. 7 zu genügen, hat 
die FMA mit Bescheid festzustellen, dass und ab welchem Zeitpunkt ein 
Kreditinstitute-Verbund nicht mehr vorliegt. Die Zusammensetzung des 
Kreditinstitute-Verbundes und deren Änderung ist auf der Internet-Seite der 
Zentralorganisation zu veröffentlichen. Hinsichtlich des Wegfalls der 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder, wenn der Kreditinstitute-Verbund nicht 
mehr in der Lage ist, den Aufsichtsanforderungen gemäß Abs. 7 zu genügen, ist 
dies von der Zentralorganisation der FMA schriftlich anzuzeigen. 

(5) Vorbehaltlich des Abs. 5a sind Änderungen in der Zusammensetzung der 
Mitglieder des Kreditinstitute-Verbundes der FMA unter Beifügung der 
Unterlagen gemäß Abs. 3 von der Zentralorganisation vor der Durchführung 
schriftlich anzuzeigen. Bei Wegfall der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder 
wenn der Kreditinstitute-Verbund dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, den 
Aufsichtsanforderungen gemäß Abs. 7 zu genügen, hat die FMA mit Bescheid 
festzustellen, dass und ab welchem Zeitpunkt ein Kreditinstitute-Verbund nicht 
mehr vorliegt. Die Zusammensetzung des Kreditinstitute-Verbundes und deren 
Änderung ist auf der Internet-Seite der Zentralorganisation zu veröffentlichen. 
Hinsichtlich des Wegfalls der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder, wenn der 
Kreditinstitute-Verbund nicht mehr in der Lage ist, den Aufsichtsanforderungen 
gemäß Abs. 7 zu genügen, ist dies von der Zentralorganisation der FMA 
schriftlich anzuzeigen. 

 (5a) Der Austritt eines Mitglieds des Kreditinstitute-Verbundes aus dem 
Kreditinstitute-Verbund darf nur unter Einhaltung der ordentlichen 
Kündigungsfristen gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der 
Zentralorganisation und den zugeordneten Kreditinstituten erfolgen und bedarf 
der Bewilligung der FMA; antragsberechtigt ist das austretende zugeordnete 
Kreditinstitut innerhalb eines Jahres vor dem Zeitpunkt des geplanten Austritts. 
Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen 
gemäß Abs. 7 durch den Kreditinstitute-Verbund auch nach dem Zeitpunkt des 
Austritts des zugeordneten Kreditinstitutes sichergestellt ist. Die FMA kann die 
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Zentralorganisation auffordern, binnen angemessener Frist alle Unterlagen 
vorzulegen, die sie im Rahmen des Bewilligungsverfahrens als Grundlage für ihre 
Entscheidung benötigt. Wird der Zentralorganisation durch ein zugeordnetes 
Kreditinstitut unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfristen gemäß den 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Zentralorganisation und den 
zugeordneten Kreditinstituten die Absicht eines Austritts angezeigt, so hat die 
Zentralorganisation im Rahmen der ihr nach diesem Bundesgesetz und der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugewiesenen Aufgaben alle geeigneten 
Maßnahmen zu setzen, damit die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen gemäß 
Abs. 7 durch den Kreditinstitute-Verbund zum Zeitpunkt des geplanten Austritts 
auch ohne das austretende zugeordnete Kreditinstitut sichergestellt ist. 

(6) Auf die zugeordneten Kreditinstitute finden die Bestimmungen der §§ 4 
Abs. 3 Z 3 und 4, 5 Abs. 1 Z 5, 10, 16, 23 bis 24a, 25, 39 Abs. 2, 39a, 69 Abs. 3 
und § 70 Abs. 4a bis 4d und die Teile 2 bis 4, sowie die Teile 5 bis 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 keine Anwendung. Für die Zwecke des Art. 405 
Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten die Zentralorganisation als 
EWR-Mutterkreditinstitut und die zugeordneten Kreditinstitute als nachgeordnete 
Institute. Die zugeordneten Kreditinstitute sind von jenen Anzeige- und 
Meldepflichten (§§ 73 bis 75) befreit, die ausschließlich der Überwachung dieser 
Bestimmungen dienen. 

(6) Auf die zugeordneten Kreditinstitute finden die Bestimmungen der §§ 4 
Abs. 3 Z 3 und 4, 5 Abs. 1 Z 5, 10, 16, 23 bis 24a, 39 Abs. 2, 39a, 69 Abs. 3 und 
§ 70 Abs. 4a bis 4d und die Teile 2 bis 4, sowie die Teile 5 bis 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 keine Anwendung. Die zugeordneten 
Kreditinstitute haben im verbleibenden Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorrangig die Interessen 
des Kreditinstitute-Verbundes zu wahren. Für die Zwecke des Art. 405 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten die Zentralorganisation als EWR-
Mutterkreditinstitut und die zugeordneten Kreditinstitute als nachgeordnete 
Institute. Die zugeordneten Kreditinstitute sind von jenen Anzeige- und 
Meldepflichten (§§ 73 bis 75) befreit, die ausschließlich der Überwachung dieser 
Bestimmungen dienen. Abweichend von den sonstigen Bestimmungen dieses 
Absatzes sind § 69 Abs. 3 und die zur Überwachung dieser Bestimmung 
erforderlichen Meldebestimmungen gemäß § 74 auf zugeordnete Kreditinstitute, 
die Bausparkassen gemäß § 1 Abs. 1 BSpG sind, anzuwenden. 

(7) … (7) … 
(8) Für die Zwecke der Vollkonsolidierung ist die Zentralorganisation als 

übergeordnetes Institut und jedes zugeordnete Kreditinstitut als nachgeordnetes 
Institut zu behandeln. Hierbei sind Anteilsrechte an zugeordneten Instituten, die 
nicht von der Zentralorganisation oder einem zugeordneten Institut gehalten 
werden, weder als Fremdanteile noch als Anteile anderer Gesellschafter gemäß 
§ 259 Abs. 1 UGB zu behandeln, sofern die zugeordneten Kreditinstitute direkt 
oder indirekt über die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile an der 
Zentralorganisation verfügen. Bei der Berechnung der Mehrheit der 
stimmberechtigten Anteile haben Maßnahmen gemäß § 1 

(8) Für die Zwecke der Vollkonsolidierung ist die Zentralorganisation als 
übergeordnetes Institut und jedes zugeordnete Kreditinstitut sowie jeder 
einbringende Rechtsträger gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a 
Abs. 10 KWG, der gemäß § 92 Abs. 9 dieses Bundesgesetzes oder § 8a Abs. 10 
KWG mit seinem gesamten Vermögen für ein zugeordnetes Kreditinstitut haftet, 
einer einheitlichen Leitung mit dem zugeordneten Kreditinstitut unterliegt und 
dessen Tätigkeit auf die Anteilsverwaltung beschränkt ist, als nachgeordnetes 
Institut zu behandeln. Hierbei sind Anteilsrechte an zugeordneten Kreditinstituten 
und einbringenden Rechtsträgern, die nicht von der Zentralorganisation oder 
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Finanzmarktstabilitätsgesetz unberücksichtigt zu bleiben. einem zugeordneten Kreditinstitut gehalten werden, weder als Fremdanteile noch 

als Anteile anderer Gesellschafter gemäß § 259 Abs. 1 UGB zu behandeln, sofern 
die zugeordneten Kreditinstitute direkt oder indirekt über die Mehrheit der 
stimmberechtigten Anteile an der Zentralorganisation verfügen. Bei der 
Berechnung der Mehrheit der stimmberechtigten Anteile haben Maßnahmen 
gemäß § 1 Finanzmarktstabilitätsgesetz unberücksichtigt zu bleiben. Die in den 
konsolidierten Abschluss einzubeziehenden Posten „Fonds für allgemeine 
Bankrisiken“, „Gezeichnetes Kapital“, „Kapitalrücklagen“, „Gewinnrücklagen“, 
„Haftrücklage“, „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ und „unversteuerte Rücklagen“ 
sind unbeschadet des § 254 UGB die addierten Beträge der jeweiligen Posten 
sämtlicher im ersten Satz dieses Absatzes bezeichneter Unternehmen. 

(9) … (9) … 
(10) Die Zentralorganisation ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die für den 
Kreditinstitute-Verbund gelten, verantwortlich und hat im Rahmen dieser 
Verpflichtung insbesondere die Zahlungsfähigkeit und die Liquidität des 
Kreditinstitute-Verbundes auf der Grundlage konsolidierter Abschlüsse sowie der 
zugeordneten Kreditinstitute zu überwachen. Die Zentralorganisation hat 
sicherzustellen, dass die Geschäftsleiter der zugeordneten Kreditinstitute die 
Anforderungen gemäß § 4 Abs. 3 Z 6 erfüllen und die Erfordernisse gemäß § 5 
Abs. 1 Z 6 bis 13 vorliegen sowie, dass der Kreditinstitute-Verbund über 
Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren für die Erfassung, Beurteilung, 
Steuerung und Überwachung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen 
Risiken und der Vergütungspolitik und -praktiken (§ 39 Abs. 2) verfügt. Die 
dafür erforderlichen Weisungsrechte gemäß Art. 10 Abs. 1 lit. c der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Zentralorganisation sind durch Vertrag und 
Satzung zu begründen. Die zugeordneten Kreditinstitute gelten aufgrund dieser 
Weisungsrechte im Verhältnis zur Zentralorganisation nicht als 
Tochterunternehmen für Zwecke der §§ 51 Abs. 2, 65 Abs. 5 letzter Satz und 66 
AktG. Die Zentralorganisation gilt aufgrund dieser Weisungsrechte nicht als 
Mutterunternehmen der zugeordneten Kreditinstitute für Zwecke des § 66a AktG. 
Dem Weisungsrecht der Zentralorganisation kann jedoch § 70 Abs. 1 oder § 84 
Abs. 1 AktG nicht entgegenhalten werden. 

(10) Die Zentralorganisation ist für die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die für den 
Kreditinstitute-Verbund gelten, verantwortlich und hat im Rahmen dieser 
Verpflichtung insbesondere die Solvenz und Liquidität des Kreditinstitute-
Verbundes sicherzustellen und auf der Grundlage konsolidierter Abschlüsse der 
Zentralorganisation sowie der zugeordneten Kreditinstitute zu überwachen. Die 
Zentralorganisation hat sicherzustellen, dass die Geschäftsleiter der zugeordneten 
Kreditinstitute die Anforderungen gemäß § 4 Abs. 3 Z 6 erfüllen und die 
Erfordernisse gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 bis 13 vorliegen sowie, dass der 
Kreditinstitute-Verbund über Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren 
für die Erfassung, Beurteilung, Steuerung und Überwachung der 
bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken und der Vergütungspolitik 
und -praktiken (§ 39 Abs. 2) verfügt. Die dafür erforderlichen Weisungsrechte 
gemäß Art. 10 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der 
Zentralorganisation sind durch Vertrag und Satzung zu begründen. Die 
zugeordneten Kreditinstitute gelten aufgrund dieser Weisungsrechte im 
Verhältnis zur Zentralorganisation nicht als Tochterunternehmen für Zwecke der 
§§ 51 Abs. 2, 65 Abs. 5 letzter Satz und 66 AktG. Die Zentralorganisation gilt 
aufgrund dieser Weisungsrechte nicht als Mutterunternehmen der zugeordneten 
Kreditinstitute für Zwecke des § 66a AktG. Dem Weisungsrecht der 
Zentralorganisation kann jedoch § 70 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 AktG nicht 
entgegenhalten werden. Die Geschäftsleiter der zugeordneten Kreditinstitute sind 
verpflichtet, den von der Zentralorganisation zur Erfüllung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugewiesenen Aufgaben 
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erteilten Weisungen unverzüglich Folge zu leisten. Die Geschäftsleiter der 
Zentralorganisation sind bei der Erfüllung der ihnen nach diesem Bundesgesetz 
und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zugewiesenen Aufgaben an keine 
Weisungen gebunden. 

(11) – (13) … (11) – (13) … 
§ 57. (1) – (4) … § 57. (1) – (4) … 
(5) Die Kreditinstitute haben eine Haftrücklage zu bilden. Diese beträgt 1 vH 

der Bemessungsgrundlage gemäß Art. 92 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013. Kreditinstitute, die ihre Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln, 
haben der Bemessungsgrundlage das 12,5-fache des Eigenmittelerfordernisses für 
das Positionsrisiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) 
hinzuzurechnen. Eine Auflösung der Haftrücklage darf nur insoweit erfolgen, als 
dies zur Erfüllung von Verpflichtungen gemäß § 93 oder zur Deckung sonstiger 
im Jahresabschluss auszuweisender Verluste erforderlich ist. Die Haftrücklage ist 
im Ausmaß des aufgelösten Betrages längstens innerhalb der folgenden fünf 
Geschäftsjahre wieder aufzufüllen. Die Zuweisung und Auflösung der 
Haftrücklage ist in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert auszuweisen. 

(5) Die Kreditinstitute haben eine Haftrücklage zu bilden. Diese beträgt 1 vH 
der Bemessungsgrundlage gemäß Art. 92 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013. Die Haftrücklage ist keine Rücklage im Sinne des § 183 AktG. 
Kreditinstitute, die ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß 
Teil 3 Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln, haben der 
Bemessungsgrundlage das 12,5-fache des Eigenmittelerfordernisses für das 
Positionsrisiko (Teil 3 Titel IV Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) 
hinzuzurechnen. Eine Auflösung der Haftrücklage darf nur insoweit erfolgen, als 
dies zur Erfüllung von Verpflichtungen gemäß § 93 oder zur Deckung sonstiger 
im Jahresabschluss auszuweisender Verluste erforderlich ist. Die Haftrücklage ist 
im Ausmaß des aufgelösten Betrages längstens innerhalb der folgenden fünf 
Geschäftsjahre wieder aufzufüllen. Die Zuweisung und Auflösung der 
Haftrücklage ist in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert auszuweisen. 

§ 63. (1) – (3b) … 
(4)… 

 1. … 

§ 63. (1) – (3b) … 
(4)… 

 1. … 
 2. die Beachtung der §§ 25, 27a und 30 bis 30c dieses Bundesgesetzes;  2. die Beachtung der §§ 27a und 30 bis 30c dieses Bundesgesetzes; 
 3. – 14. … 

(4a) – (7) … 
 3. – 14. … 

(4a) – (7) … 
§ 69a. (1) Die Zuordnung der Kosten der Bankenaufsicht innerhalb des 

Rechnungskreises 1 gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 FMABG zu den kostenpflichtigen 
Kreditinstituten hat nach den Abs. 2 und 3 zu erfolgen. Kostenpflichtig sind: 

§ 69a. (1) Für die Kosten der Bankenaufsicht, die nicht Kosten nach dem 
Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) sind, ist 
im Rechnungskreis 1 (Kosten der Bankenaufsicht) gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 
FMABG ein Subrechnungskreis zu bilden. Die Zuordnung dieser Kosten 
innerhalb des einzurichtenden Subrechnungskreises zu den kostenpflichtigen 
Kreditinstituten und Finanzholdinggesellschaften hat nach den Abs. 2, 3 und 4a 
zu erfolgen. Kostenpflichtig sind: 

 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 mit Ausnahme von Kreditinstituten 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 13, 13a und Z 21; 

 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 mit Ausnahme von Kreditinstituten 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 13, 13a und Z 21; 
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 2. Kreditinstitute gemäß § 9 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben. 
 2. Kreditinstitute gemäß § 9 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben; 
  3. Finanzholdinggesellschaften gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 20 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemischte 
Finanzholdinggesellschaften gemäß § 2 Z 15 FKG, sofern sie Teil einer 
Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG sind. 

(2) Für jeden Kostenpflichtigen nach Abs. 1 ist zunächst die Kostenzahl 
festzustellen. Die Kostenzahl für Kostenpflichtige nach Abs. 1 Z 1 ist das in der 
Meldung gemäß § 74 Abs. 2 für den letztvorangegangenen Dezember 
ausgewiesene Mindesteigenmittelerfordernis. Für Kostenpflichtige nach Abs. 1 
Z 2 ist die Kostenzahl das Ergebnis folgender Rechenschritte: 

(2) Für jeden Kostenpflichtigen nach Abs. 1 ist zunächst die Kostenzahl 
festzustellen. Die Kostenzahl für Kostenpflichtige nach Abs. 1 Z 1 ist das in der 
Meldung gemäß § 74 Abs. 1 für das letzte Kalendervierteljahr des 
vorangegangenen Jahres ausgewiesene Mindesteigenmittelerfordernis. Für 
Kostenpflichtige nach Abs. 1 Z 2 ist die Kostenzahl das Ergebnis folgender 
Rechenschritte: 

 1. – 3. … 
(3) – (4) … 

 1. – 3. … 
(3) – (4) … 

 (4a) Abweichend von den Abs. 2 und 3 sind Finanzholdinggesellschaften 
und gemischten Finanzholdinggesellschaften nach Abs. 1 Z 3 1 000 Euro 
vorzuschreiben. 

(5) - (8) … (5) - (8) … 
§ 70. (1) – (3) … § 70. (1) – (3) … 
(4) Liegt eine Konzessionsvoraussetzung gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 bis 14 nach 

Erteilung der Konzession nicht mehr vor oder verletzt ein Kreditinstitut, eine 
Finanzholdinggesellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft oder eine 
gemischte Holdinggesellschaft Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, des 
Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, des 
Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des E-Geldgesetzes, des 
BMSVG, des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, des 
Finanzkonglomerategesetzes, des Bankeninterventions- und -
restrukturierungsgesetzes, einer auf Grund dieser Bundesgesetze erlassenen 
Verordnung oder eines Bescheides, die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder eines auf Basis dieser Verordnung erlassenen Bescheides oder 
der für die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der 

(4) Liegt eine Konzessionsvoraussetzung gemäß § 5 Abs. 1 Z 1 bis 14 nach 
Erteilung der Konzession nicht mehr vor oder verletzt ein Kreditinstitut, eine 
Finanzholdinggesellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft oder eine 
gemischte Holdinggesellschaft Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, des 
Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, des 
Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des E-Geldgesetzes, des 
BMSVG, des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, des 
Finanzkonglomerategesetzes, des Bundesgesetzes über die Sanierung und 
Abwicklung von Banken, einer auf Grund dieser Bundesgesetze erlassenen 
Verordnung oder eines Bescheides, die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder eines auf Basis dieser Verordnung erlassenen Bescheides oder 
der für die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der 
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Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, so hat die FMA Verordnung (EU) Nr. 1095/2010, so hat die FMA 
 1. – 3. … 

(4a) … 
(4b) … 

 1. … 

 1. – 3. … 
(4a) … 
(4b) … 

 1. … 
 2. die Risiken und Risikokomponenten werden durch Kapitalpuffer oder 

das gemäß §§ 23 bis 23c oder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
festgelegte Eigenmittelerfordernis nicht abgedeckt; 

 2. die Risiken und Risikokomponenten werden durch Kapitalpuffer gemäß 
den §§ 23 bis 23d nicht abgedeckt; 

 3. – 6. … 
(4c) … 

 1. – 4. … 

 3. – 6. … 
(4c) … 

 1. – 4. … 
zu berücksichtigen. Für die Einhaltung des zusätzlichen Eigenmittelerfordernisses 
gemäß § 70 Abs. 4a Z 1 und Abs. 4b darf kein hartes Kernkapital verwendet 
werden, das zur Einhaltung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß 
Art. 92 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der Kapitalpuffer gemäß 
§§ 23 bis 23c dient. 

zu berücksichtigen. Für die Einhaltung des zusätzlichen Eigenmittelerfordernisses 
gemäß § 70 Abs. 4a Z 1 und Abs. 4b darf kein hartes Kernkapital verwendet 
werden, das zur Einhaltung des Mindesteigenmittelerfordernisses gemäß 
Art. 92 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der Kapitalpuffer gemäß 
§§ 23 bis 23d dient. 

(4d) … 
 1. … 

(4d) … 
 1. … 

 2. die Regelungen, Strategien und Verfahren gemäß den §§ 25, 39 und 39a 
oder einer aufgrund § 39 Abs. 4 Z 7 BWG erlassenen Verordnung; 

 2. die Regelungen, Strategien und Verfahren gemäß den §§ 39 und 39a oder 
einer aufgrund § 39 Abs. 4 Z 7 BWG erlassenen Verordnung; 

 3. – 5. … 
(5) – (10) … 

 3. – 5. … 
(5) – (10) … 

Frühintervention  

§ 71a. (1) Wenn ein Kreditinstitut, auf welches das Bankeninterventions- 
und -restrukturierungsgesetz – BIRG, BGBl. I Nr. 160/2013, anzuwenden ist, die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Kapital- oder 
Liquiditätsanforderungen nicht erfüllt oder gegen diese Anforderungen zu 
verstoßen droht (Frühinterventionsbedarf), hat die FMA eine oder mehrere 
Frühinterventionsmaßnahmen gemäß § 71b anzuordnen.  

 

(2) Ein drohender Verstoß liegt dann vor, wenn sich die Vermögens-, 
Ertrags-, Liquiditätslage oder die Refinanzierungssituation eines Kreditinstituts 
signifikant verschlechtert und sich aufgrund der negativen Entwicklung die 
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Annahme rechtfertigen lässt, dass eine Gefahr für die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kreditinstituts zu befürchten ist. Ein drohender Verstoß ist 
anzunehmen, wenn: 
 1. Die Gesamtkapitalquote gemäß Art. 92 Abs. 2 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Kreditinstituts den Schwellenwert 
von 8,625 vH unterschreitet, oder 

 

 2. Die harte Kernkapitalquote gemäß Art. 92 Abs. 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 den Wert von 5 vH unterschreitet, 

 

es sei denn, das Kreditinstitut kann der FMA glaubwürdig darlegen, dass 
aufgrund bereits getroffener oder eingeleiteter Maßnahmen die in § 71b Abs. 1 
Z 1 bis 7 genannten Frühinterventionsmaßnahmen nicht erforderlich sind. 

 

(3) Frühinterventionsbedarf liegt ebenso vor, wenn ein Kreditinstitut, auf 
welches das BIRG anzuwenden ist, beim Erreichen des Auslöseereignisses gemäß 
§ 6 Abs. 3 BIRG keine Sanierungsmaßnahmen ergreift oder einer von der FMA 
geforderten Maßnahme gemäß § 9 oder § 17 BIRG nicht Folge leistet. 

 

(4) Zur Feststellung des Frühinterventionsbedarfes kann die FMA jederzeit 
eine Prüfung gemäß § 70 Abs. 1 Z 3 durch die Oesterreichische Nationalbank 
beauftragen. Diese hat eine gutachterliche Äußerung über das Vorliegen der 
Faktoren gemäß Abs. 1 und 2 bei einem Institut abzugeben. 

 

(5) Stellt die Oesterreichische Nationalbank im Zuge einer Vor-Ort-Prüfung 
gemäß § 70 Abs. 1c aus makroökonomischen Gründen bei einem Kreditinstitut 
einen Frühinterventionsbedarf fest, so hat sie dies der FMA unter Angabe der 
Gründe unverzüglich mitzuteilen. 

 

(6) Die FMA kann von der Anordnung einer Frühinterventionsmaßnahme 
gemäß Abs. 1 absehen, wenn dies nach der Art des Frühinterventionsbedarfs 
unangemessen wäre und die Abwendung des Frühinterventionsbedarfs innerhalb 
einer von der FMA bestimmten angemessenen Frist erwartet werden kann. 

 

§ 71b. (1) Die FMA kann unbeschadet anderer Maßnahmen gemäß diesem 
Bundesgesetz folgende Frühinterventionsmaßnahmen anordnen: 

 

 1. die Umsetzung einer oder mehrerer Sanierungsmaßnahmen des gemäß 
§ 4 BIRG erstellten Sanierungsplans; 

 

 2. die unverzügliche Erstellung eines Sanierungsplans, sofern die FMA 
gemäß § 5 Abs. 1 BIRG auf die Erstellung oder Aktualisierung eines 
Sanierungsplans verzichtet hat; 
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 3. spezifische Verbesserungen im Risikomanagement vorzunehmen oder 

das Risikomanagement zu verstärken; 
 

 4. eine Hauptversammlung einzuberufen, vor allem für die Vornahme von 
Kapitalmaßnahmen; die FMA kann die Hauptversammlung auch selbst 
einberufen, falls dies erforderlich ist; 

 

 5. bei einer Hauptversammlung einzelne Tagesordnungspunkte 
aufzunehmen oder die Annahme bestimmter Beschlüsse vorzuschlagen; 

 

 6. einen Verhandlungsplan zu erstellen, der eine freiwillige 
Restrukturierung von Verbindlichkeiten des Kreditinstituts mit seinen 
Gläubigern vorsieht; 

 

 7. eine Vor-Ort-Prüfung durch die Oesterreichische Nationalbank mit dem 
Ziel, eine Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
Instituts vorzunehmen. 

 

(2) Zusätzlich zu den Informations- und Auskunftspflichten des 
Kreditinstituts im Zuge der Aufsicht gemäß § 70 trifft ein Kreditinstitut für das 
ein Frühinterventionsbedarf festgestellt wurde, eine allgemeine Auskunfts- und 
Informationsvorlagepflicht gegenüber der FMA und der Oesterreichischen 
Nationalbank. 

 

(3) Sofern ein Kreditinstitut aufgrund einer von der Europäischen 
Kommission genehmigten Beihilfe einer Berichtspflicht unterliegt, sind die 
entsprechenden Berichte zeitgleich auch der FMA und der Oesterreichischen 
Nationalbank zu übermitteln. Die FMA kann diesen Instituten auftragen, 
bestimmte Tagesordnungspunkte bei Sitzungen des Aufsichtsrats oder eines 
seiner Ausschüsse aufzunehmen. Sie kann hierzu dem Staatskommissär 
Weisungen erteilen. 

 

§ 73a. Die FMA kann nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank 
durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, Übermittlungen, 
Unterrichtungen, das Zur-Kenntnis-Bringen und das Vorlegen gemäß § 9 Abs. 5, 
§ 10 Abs. 2, 5 und 6, § 11 Abs. 3 letzter Satz, § 13 Abs. 3, § 20 Abs. 3, § 25 
Abs. 8 Z 9, § 28a Abs. 4, § 63 Abs. 1, § 70a Abs. 5, § 73 Abs. 1 Z 1 bis 18, 
Abs. 1a, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, Abs. 4a und Abs. 5 und § 93a Abs. 8 dieses 
Bundesgesetzes, gemäß § 2 Abs. 2 der Mündelsicherheitsverordnung, BGBl. 
Nr. 650/1993 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 219/2003 sowie gemäß 
Art. 143 Abs. 4, Art. 312 Abs. 1 und 3, Art. 363 Abs. 3, Art. 366 Abs. 5 und 
Art. 396 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, ausschließlich in 

§ 73a. „Die FMA kann nach Anhörung der Oesterreichischen Nationalbank 
durch Verordnung vorschreiben, dass die Anzeigen, Übermittlungen, 
Unterrichtungen, das Zur-Kenntnis-Bringen und das Vorlegen gemäß § 9 Abs. 5, 
§ 10 Abs. 2, 5 und 6, § 11 Abs. 3 letzter Satz, § 13 Abs. 3, § 20 Abs. 3, § 28a 
Abs. 4, § 63 Abs. 1, § 70a Abs. 5, § 73 Abs. 1 Z 1 bis 18, Abs. 1a, Abs. 2, Abs. 3, 
Abs. 4, Abs. 4a und Abs. 5 und § 93a Abs. 8 dieses Bundesgesetzes, gemäß § 21 
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken – 
BaSAG, BGBl. I Nr. xxx/2014, gemäß § 2 Abs. 2 der 
Mündelsicherheitsverordnung, BGBl. Nr. 650/1993 in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 219/2003 sowie gemäß Art. 143 Abs. 4, Art. 312 Abs. 1 
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elektronischer Form zu erfolgen sowie bestimmten Gliederungen, technischen 
Mindestanforderungen und Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die 
FMA hat sich dabei an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür zu sorgen, dass die jederzeitige 
elektronische Verfügbarkeit der Daten für die FMA und die OeNB gewährleistet 
bleibt und Aufsichtsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Weiters kann die 
FMA in dieser Verordnung Bankprüfern für Bescheinigungen und Berichte 
gemäß § 63 Abs. 1c und § 63 Abs. 3 eine fakultative Teilnahme an dem 
elektronischen System der Übermittlung gemäß dem ersten Satz ermöglichen. Die 
FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass sich die 
Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre Einbringungsverantwortlichen 
während eines angemessenen Zeitraums im System über die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der von ihnen oder ihren Einbringungsverantwortlichen 
erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

und 3, Art. 363 Abs. 3, Art. 366 Abs. 5 und Art. 396 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, ausschließlich in elektronischer Form zu erfolgen sowie 
bestimmten Gliederungen, technischen Mindestanforderungen und 
Übermittlungsmodalitäten zu entsprechen haben. Die FMA hat sich dabei an den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu orientieren und dafür 
zu sorgen, dass die jederzeitige elektronische Verfügbarkeit der Daten für die 
FMA und die OeNB gewährleistet bleibt und Aufsichtsinteressen nicht 
beeinträchtigt werden. Weiters kann die FMA in dieser Verordnung Bankprüfern 
für Bescheinigungen und Berichte gemäß § 63 Abs. 1c und § 63 Abs. 3 eine 
fakultative Teilnahme an dem elektronischen System der Übermittlung gemäß 
dem ersten Satz ermöglichen. Die FMA hat geeignete Vorkehrungen dafür zu 
treffen, dass sich die Meldepflichtigen oder gegebenenfalls ihre 
Einbringungsverantwortlichen während eines angemessenen Zeitraums im 
System über die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihnen oder ihren 
Einbringungsverantwortlichen erstatteten Meldedaten vergewissern können. 

§ 74. (1) – (3) … § 74. (1) – (3) … 
(4) Die Oesterreichische Nationalbank hat zu den Meldungen gemäß § 25 

und Art. 92, 394 und 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gutachtliche 
Äußerungen zu erstatten. 

(4) Die Oesterreichische Nationalbank hat zu den Meldungen gemäß Art. 92, 
394 und 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gutachtliche Äußerungen zu 
erstatten. 

(5) – (6) … (5) – (6) … 
§ 82. (1) – (6) … § 82. (1) – (6) … 
 (7) Wird über das Vermögen eines Kreditinstituts oder eines Rechtsträgers 

gemäß § 1 des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken –
 BaSAG, BGBl. I Nr. xxx/2014, ein Konkursverfahren eröffnet, hat es weiterhin 
Dienstleistungen zu erbringen oder Unterstützung zu leisten, wenn von der 
Abwicklungsbehörde eine Anordnung gemäß § 61 BaSAG erlassen wurde. Der 
Masseverwalter ist verpflichtet dieser Anordnung zu entsprechen. 

§ 98. (1) – (4) … 
(5) … 

 1. – 2. … 

§ 98. (1) – (4) … 
(5) … 

 1. – 2. … 
 3. entgegen den Vorschriften des § 24 Zahlungen an Inhaber von 

Instrumenten leistet, die Teil der Eigenmittel des Kreditinstitutes sind, 
oder wenn solche Zahlungen gemäß den Art. 28, 51 oder 52 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Inhaber von Eigenmittelinstrumenten 

 3. entgegen den Vorschriften des § 24 Zahlungen an Inhaber von 
Instrumenten leistet, die Teil der Eigenmittel des Kreditinstitutes sind, 
oder wenn solche Zahlungen gemäß den Art. 28, 52 oder 63 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Inhaber von Eigenmittelinstrumenten 
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nicht zulässig sind; nicht zulässig sind; 

 4. – 5. … 
(5a) – (6) … 

 4. – 5. … 
(5a) – (6) … 

§ 103q. … 
 1. – 10a. … 

§ 103q. … 
 1. – 10a. … 

 11. (zu §§ 23 und 23a): Vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2016 gilt 
abweichend von den Vorgaben der §§ 23 und 23a eine Kapitalpuffer-
Anforderung für den Kapitalerhaltungspuffer von 0,625 vH sowie eine 
Kapitalpuffer-Anforderung von höchstens 0,625 vH für den 
antizyklischen Puffer, sodass die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung 
gemäß § 2 Z 45 höchstens 1,25 vH des gemäß Art. 92 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtforderungsbetrages 
beträgt. Vom 1. Jänner 2017 bis zum 31. Dezember 2017 gilt 
abweichend von den Vorgaben der §§ 23 und 23a eine Kapitalpuffer-
Anforderung für den Kapitalerhaltungspuffer von 1,25 vH sowie eine 
Kapitalpuffer-Anforderung von höchstens 1,25 vH für den antizyklischen 
Puffer, sodass die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung gemäß § 2 
Z 45 höchstens 2,5 vH des gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtforderungsbetrages beträgt. Vom 1. 
Jänner bis zum 31. Dezember 2018 gilt abweichend von den Vorgaben 
der §§ 23 und 23a eine Kapitalpuffer-Anforderung für den 
Kapitalerhaltungspuffer von 1,875 vH sowie eine Kapitalpuffer-
Anforderung von höchstens 1,875 vH für den antizyklischen Puffer, 
sodass die kombinierte Kapitalpuffer-Anforderung gemäß § 2 Z 45 
höchstens 3,75 vH des gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtforderungsbetrages beträgt. 

 11. (zu §§ 23 und 23a): Vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2016 gilt 
abweichend von den Vorgaben der §§ 23 und 23a eine Kapitalpuffer-
Anforderung für den Kapitalerhaltungspuffer von 0,625 vH sowie eine 
Kapitalpuffer-Anforderung von höchstens 0,625 vH für den 
antizyklischen Puffer, sodass die Summe dieser beiden 
Kapitalpufferhöchstens 1,25 vH des gemäß Art. 92 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtforderungsbetrages 
beträgt. Vom 1. Jänner 2017 bis zum 31. Dezember 2017 gilt 
abweichend von den Vorgaben der §§ 23 und 23a eine Kapitalpuffer-
Anforderung für den Kapitalerhaltungspuffer von 1,25 vH sowie eine 
Kapitalpuffer-Anforderung von höchstens 1,25 vH für den antizyklischen 
Puffer, sodass die Summe dieser beiden Kapitalpuffer höchstens 2,5 vH 
des gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtforderungsbetrages beträgt. Vom 1. Jänner bis zum 
31. Dezember 2018 gilt abweichend von den Vorgaben der §§ 23 und 
23a eine Kapitalpuffer-Anforderung für den Kapitalerhaltungspuffer von 
1,875 vH sowie eine Kapitalpuffer-Anforderung von höchstens 1,875 vH 
für den antizyklischen Puffer, sodass die Summe dieser beiden 
Kapitalpuffer höchstens 3,75 vH des gemäß Art. 92 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtforderungsbetrages 
beträgt. 

 12. – 19. …  12. – 19. … 
§ 107. (1) – (83) … § 107. (1) – (83) … 
 (84) § 3 Abs. 2, Abs. 2a, Abs. 4a und Abs. 7 lit. c, § 9 Abs. 7, § 15 Abs. 1, 

§ 27a, § 30a Abs. 5, 5a, 6, 8 und 10, § 57 Abs. 5, § 63 Abs. 4 Z 2, § 69a Abs. 1, 
Abs. 2 und Abs. 4a, § 70 Abs. 4, Abs. 4b Z 2, Abs. 4c und Abs. 4d Z 2, § 73a, 
§ 74 Abs. 4, § 82 Abs. 7, § 98 Abs. 5 Z 3 und § 103q Z 11 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2014 treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft. Das 
Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 71a und § 71b, sowie die §§ 22 Abs. 1 Z 3, 
71a samt Überschrift und 71b treten mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer 
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Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz - SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz - 
BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, 
dRGBl. 1927 I S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, 
im Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969, im E-Geldgesetz 2010, BGBl. I 
Nr. 107/2010, im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010, im 
Bankeninterventions- und -restrukturierungsgesetz – BIRG, BGBl. I 
Nr. 160/2013, Gesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit – GSA, BGBl. I 
Nr. 51/2014, Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE 
ADRIA BANK INTERNATIONAL AG – HaaSanG, BGBl. I Nr. 51/2014 und 
im Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009, geregelt und der FMA 
zugewiesen sind. 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die im Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993 
Art. I, im Sparkassengesetz - SpG, BGBl. Nr. 64/1979, im Bausparkassengesetz - 
BSpG, BGBl. Nr. 532/1993 Art. III, in der Einführungsverordnung zum 
Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, dRGBl. 1938 I S 1574, im 
Hypothekenbankgesetz, dRGBL 1899 S 375, im Pfandbriefgesetz, 
dRGBl. 1927 I S 492, im Bankschuldverschreibungsgesetz, RGBl. Nr. 213/1905, 
im Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969, im E-Geldgesetz 2010, BGBl. I 
Nr. 107/2010, im Finanzkonglomerategesetz, BGBl. I Nr. 70/2004, im 
Ratingagenturenvollzugsgesetz – RAVG, BGBl. I Nr. 68/2010, im Bundesgesetz 
über die Sanierung und Abwicklung von Banken – BaSAG, BGBl. I 
Nr. xxx/2014, Gesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit – GSA, BGBl. I 
Nr. 51/2014, Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE 
ADRIA BANK INTERNATIONAL AG – HaaSanG, BGBl. I Nr. 51/2014 und 
im Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009, geregelt und der FMA 
zugewiesen sind. 

(2) – (5) … (2) – (5) … 
§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 

in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches - UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten direkten 
Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 129l VAG sind in der Gewinn- und 
Verlustrechnung der FMA unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
gesondert auszuweisen, soweit sie im Bereich der Bankenaufsicht acht Millionen 
Euro und im Bereich der Versicherungsaufsicht 500 000 Euro nicht übersteigen. 

§ 18. (1) Die FMA hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss 
in Form der Jahresbilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung 
der Fristen gemäß Abs. 3 aufzustellen. Im übrigen sind die Bestimmungen des 
dritten Buches des Unternehmensgesetzbuches - UGB, DRGBl. 1897 S 219, auf 
den Jahresabschluss anzuwenden, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist. Die von der Oesterreichischen Nationalbank mitgeteilten direkten 
Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht Millionen 
Euro nicht übersteigen, sowie gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 
Abs. 4b BWG, soweit sie eine Million Euro nicht übersteigen, und der 
Versicherungsaufsicht gemäß § 129l VAG, soweit sie 500 000 Euro nicht 
übersteigen, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der FMA unter den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen gesondert auszuweisen. 

(2) – (6) … (2) – (6) … 
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§ 19. (1) … 

 1. – 4. … 
§ 19. (1) … 

 1. – 4. … 
Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
gemäß § 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten direkten Kosten der Bankenaufsicht sind 
dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen, soweit sie acht Millionen Euro nicht 
übersteigen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 129l VAG 
mitgeteilten direkten Kosten der Versicherungsaufsicht sind dem Rechnungskreis 
2 zuzuordnen, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen 

Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie 
acht Millionen Euro nicht übersteigen, und gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in 
Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie eine Million Euro nicht 
übersteigen, sind dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen. Die von der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 129l VAG mitgeteilten direkten Kosten 
der Versicherungsaufsicht sind dem Rechnungskreis 2 zuzuordnen, soweit sie 
500 000 Euro nicht übersteigen 

(2) – (4) … (2) – (4) … 
(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 

unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
soferne die von der Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 79 Abs. 4b BWG 
mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA gesondert ausgewiesenen direkten 
Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von acht Millionen Euro erreicht haben 
bzw. die gemäß § 129l VAG mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA 
gesondert ausgewiesenen direkten Kosten der Versicherungsaufsicht den Betrag 
von 500 000 Euro erreicht haben, ist abweichend vom ersten Satzteil dieser 
Teilbetrag in der Vorauszahlung mit 100 vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser 
Vorschreibungen haben die Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in 
vier gleichen Teilen jeweils bis spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des 
betreffenden Jahres zu leisten. 

(5) Die FMA hat auf der Grundlage eines jeden Jahresabschlusses 
unverzüglich die auf die einzelnen Kostenpflichtigen gemäß Abs. 4 letzter Satz 
entfallenden Kosten für das vorangegangene Geschäftsjahr zu errechnen. Der 
errechnete Betrag ist mit den erhaltenen Vorauszahlungen für das 
vorangegangene Geschäftsjahr gegenzurechnen. Der Differenzbetrag hieraus ist 
zur Zahlung vorzuschreiben, sofern sich nicht ein Guthaben zugunsten des 
Kostenpflichtigen ergibt; Guthaben sind auszuzahlen. Für das nächstfolgende 
FMA-Geschäftsjahr sind den Kostenpflichtigen Vorauszahlungen in Höhe von 
105 vH des gemäß dem ersten Satz jeweils errechneten Betrages vorzuschreiben; 
sofern die von der Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 79 Abs. 4b BWG 
mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA gesondert ausgewiesenen direkten 
Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von acht Millionen Euro oder die von der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit 
§ 79 Abs. 4b BWG mitgeteilten und im Jahresabschluss der FMA gesondert 
ausgewiesenen direkten Kosten der Bankenaufsicht den Betrag von eine Million 
Euro erreicht haben oder die gemäß § 129l VAG mitgeteilten und im 
Jahresabschluss der FMA gesondert ausgewiesenen direkten Kosten der 
Versicherungsaufsicht den Betrag von 500 000 Euro erreicht haben, ist 
abweichend vom ersten Satzteil dieser Teilbetrag in der Vorauszahlung mit 100 
vH vorzuschreiben. Auf Grund dieser Vorschreibungen haben die 
Kostenpflichtigen den vorgeschriebenen Betrag in vier gleichen Teilen jeweils bis 
spätestens 15. Jänner, April, Juli und Oktober des betreffenden Jahres zu leisten. 

(5a) - (5b) … (5a) - (5b) … 
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 (5c) Die FMA hat der Oesterreichischen Nationalbank für die direkten 

Kosten ihrer Tätigkeit für den Bereich der Sanierung und Abwicklung von 
Unternehmen gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung mit § 79 BWG 
Erstattungsbeiträge zu leisten. Die Erstattungsbeiträge sind auf Grund der für das 
jeweils vorausgegangene Geschäftsjahr gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung 
mit § 79 Abs. 4a BWG mitgeteilten direkten Kosten der Aufsicht nach dem 
BaSAG zu bemessen und betragen höchstens eine Million Euro. Die Erstattung 
erfolgt bis spätestens Ende März des nächstfolgenden Geschäftsjahres. 

(6) – (10) … (6) – (10) … 
§ 28. (1) – (26) … § 28. (1) – (26) … 
 (27) § 2 Abs. 1, § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 1, 5 und 5c in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2014 treten mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 5 
Änderung der Insolvenzordnung 

§ 221. (1) … § 221. (1) … 
(2) Nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung richten sich 

insbesondere: 
 1. – 9. … 

(2) Nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung richten sich 
insbesondere: 
 1. – 9. … 

 10. die Voraussetzungen und Wirkungen der Beendigung des 
Insolvenzverfahrens, insbesondere durch Ausgleich; 

 10. die Voraussetzungen und Wirkungen der Beendigung des 
Insolvenzverfahrens, insbesondere durch Abschluss eines 
Sanierungsplans; 

 11. – 13. …  11. – 13. … 
§ 226. (1) Für die Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 

die Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem geregelten Markt und für 
Transaktionen im Rahmen eines geregelten Marktes im Sinne des Art. 1 Nr. 13 
der Richtlinie 93/22/EWG ist das Recht des Staates maßgebend, das für den 
betreffenden Markt gilt bzw. das auf derartige Transaktionen anzuwenden ist. 
§§ 222 und 232 werden dadurch nicht berührt. 

§ 226. (1) Für die Wirkungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf 
die Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem geregelten Markt und für 
Transaktionen im Rahmen eines geregelten Marktes im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Nr. 21 der Richtlinie 2014/65/EU ist das Recht des Staates maßgebend, das für 
den betreffenden Markt gilt bzw. das auf derartige Transaktionen anzuwenden ist. 
§§ 222 und 232 werden dadurch nicht berührt. 

(2) … (2) … 
§ 230. Verfügt der Schuldner durch eine nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechtshandlung gegen Entgelt über 
§ 230. Verfügt der Schuldner durch eine nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechtshandlung gegen Entgelt über 
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 1. – 2. …  1. – 2. … 
 3. Wertpapiere oder andere in Abschnitt B des Anhangs der Richtlinie 

93/22/EWG genannte Instrumente, deren Existenz oder Übertragung die 
Eintragung in ein gesetzlich vorgeschriebenes Register oder Konto oder 
bei einer zentralen Verwahrstelle voraussetzt, 

 3. Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Nr. 50 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Instrumente, 
deren Existenz oder Übertragung die Eintragung in ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Register oder Konto oder bei einer zentralen 
Verwahrstelle voraussetzt, 

so richtet sich die Wirksamkeit dieser Rechtshandlung nach dem Recht des 
Staates, in dem diese unbewegliche Sache gelegen ist oder unter dessen Aufsicht 
das Register, das Konto oder die Verwahrstelle steht. 

so richtet sich die Wirksamkeit dieser Rechtshandlung nach dem Recht des 
Staates, in dem diese unbewegliche Sache gelegen ist oder unter dessen Aufsicht 
das Register, das Konto oder die Verwahrstelle steht. 

§ 232. Für die Ausübung von Eigentumsrechten oder anderen Rechten an 
den in Abschnitt B des Anhangs der Richtlinie 93/22/EG genannten 
Instrumenten, deren Existenz oder Übertragung ihre Eintragung in ein Register 
oder Konto oder bei einer zentralen Verwahrstelle voraussetzt, ist das Recht des 
Staates maßgebend, in dem sich das Register, das Konto bzw. die zentrale 
Verwahrstelle befindet, in dem bzw. bei der die betreffenden Rechte eingetragen 
wurden. 

§ 232. Für die Ausübung von Eigentumsrechten oder anderen Rechten an 
den an Finanzinstrumenten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 50 lit. b der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, deren Existenz oder Übertragung ihre 
Eintragung in ein Register oder Konto oder bei einer zentralen Verwahrstelle 
voraussetzt, ist das Recht des Staates maßgebend, in dem sich das Register, das 
Konto bzw. die zentrale Verwahrstelle befindet, in dem bzw. bei der die 
betreffenden Rechte eingetragen wurden. 

Aufrechnungs- und Schuldumwandlungsvereinbarungen Saldierungsvereinbarungen 
§ 233. Für Aufrechnungs- und Schuldumwandlungsvereinbarungen (“netting 

agreements”) ist ausschließlich das Recht maßgebend, das auf derartige 
Vereinbarungen anzuwenden ist. 

§ 233. Für Saldierungsvereinbarungen gilt ausschließlich das Recht, das für 
den Vertrag über derartige Vereinbarungen maßgebend ist. 

Pensionsgeschäfte (“Repurchase agreements”) Wertpapierpensionsgeschäfte 
§ 234. Unbeschadet § 232 ist für Pensionsgeschäfte (“repurchase 

agreements”) ausschließlich das Recht maßgebend, das auf derartige 
Vereinbarungen anzuwenden ist. 

§ 234. Für Wertpapierpensionsgeschäfte gilt ausschließlich das Recht, das 
für den Vertrag über derartige Geschäfte maßgebend ist. 

§ 238. Der Insolvenzverwalter kann Personen bestellen, die ihn bei der 
Konkursabwicklung im Ausland vertreten. 

§ 238. Der Insolvenzverwalter kann Personen bestellen, die ihn bei der 
Abwicklung des Insolvenzverfahrens im Ausland vertreten. 

§ 243. (1) §§ 244 und 246 bis 251 sind auf Kreditinstitute, die in einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR-Staat) gemäß Art. 4 bis 
11 der Richtlinie 2000/12/EG, und Versicherungsunternehmen, die in einem 
EWR-Staat gemäß Art. 6 der Richtlinie 73/239/EWG oder Art. 4 der Richtlinie 
2002/83/EG zugelassen wurden, anzuwenden. 

§ 243. (1) §§ 244 und 246 bis 251 sind auf Kreditinstitute, die in einem 
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR-Staat) gemäß Art. 4 bis 
11 der Richtlinie 2000/12/EG, und Versicherungsunternehmen, die in einem 
EWR-Staat gemäß Art. 6 der Richtlinie 73/239/EWG oder Art. 4 der Richtlinie 
2002/83/EG zugelassen wurden, anzuwenden. Unter den Begriff des 
Kreditinstitutes fallen auch die Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 
Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 [und deren in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem Sitz-Mitgliedstaat errichteten Zweigstellen]. 
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(2) … (2) … 
§ 246. (1) … § 246. (1) … 
(2) Den bekannten Gläubigern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren 

Wohnsitz oder ihren Sitz in einem anderen EWR-Staat haben, ist - selbst wenn 
die Voraussetzungen des § 174 Abs. 3 vorliegen - eine Ausfertigung des 
Insolvenzedikts zuzustellen. Dem Insolvenzedikt ist eine Belehrung 
anzuschließen, die in sämtlichen Amtssprachen des EWR mit den Worten 
“Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!” überschrieben 
sein muss und in der anzugeben ist, ob die bevorrechteten oder dinglich 
gesicherten Gläubiger ihre Forderungen anmelden müssen. Die Belehrung hat 
weiters einen Hinweis auf die Insolvenzdatei zu enthalten. 

(2) Den bekannten Gläubigern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren 
Wohnsitz oder ihren Sitz in einem anderen EWR-Staat haben, ist - selbst wenn 
die Voraussetzungen des § 257 Abs. 3 vorliegen - eine Ausfertigung des 
Insolvenzedikts zuzustellen. Dem Insolvenzedikt ist eine Belehrung 
anzuschließen, die in sämtlichen Amtssprachen des EWR mit den Worten 
“Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!” überschrieben 
sein muss und in der anzugeben ist, ob die bevorrechteten oder dinglich 
gesicherten Gläubiger ihre Forderungen anmelden müssen. Die Belehrung hat 
weiters einen Hinweis auf die Insolvenzdatei zu enthalten. 

(3) … (3) … 
§ 247. Der Insolvenzverwalter hat das Insolvenzedikt im Amtsblatt der 

Europäische Union und bei Insolvenzverfahren über das Vermögen von 
Kreditinstituten auch in mindestens jeweils zwei überregionalen Zeitungen jener 
Staaten bekannt zu machen, in denen das Kreditinstitut eine Zweigstelle hat oder 
Dienstleistungen erbringt. Bei Insolvenzverfahren über das Vermögen von 
Kreditinstituten mit Sitz außerhalb des EWR ist das Insolvenzedikt nur im 
Amtsblatt der Europäische Union bekannt zu machen. Bei Insolvenzverfahren 
über das Vermögen von Versicherungsunternehmen ist in der Bekanntmachung 
darauf hinzuweisen, dass österreichisches Recht anwendbar ist. 

§ 247. Der Insolvenzverwalter hat das Insolvenzedikt im Amtsblatt der 
Europäischen Union und bei Insolvenzverfahren über das Vermögen von 
Kreditinstituten auch in mindestens jeweils zwei überregionalen Zeitungen jener 
Staaten bekannt zu machen, in denen das Kreditinstitut eine Zweigstelle hat oder 
Dienstleistungen erbringt. Bei Insolvenzverfahren über das Vermögen von 
Kreditinstituten mit Sitz außerhalb des EWR ist das Insolvenzedikt nur im 
Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu machen. Bei Insolvenzverfahren 
über das Vermögen von Versicherungsunternehmen ist in der Bekanntmachung 
darauf hinzuweisen, dass österreichisches Recht anwendbar ist. 

§ 272. (1) – (10) … § 272. (1) – (10) … 
 (11) §§ 226, 230, 232 bis 234 und 243 in der Fassung des Bundesgesetzes 

über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BGBl. I Nr. xxx/2014, treten 
mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 6 
Änderung des Übernahmegesetzes 

§ 25. (1) … § 25. (1) … 
(2) Die Übernahmekommission kann in den in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten 

Fällen innerhalb eines Monats ab Anzeige auch die Stellung eines Pflichtangebots 
an die Inhaber von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft anordnen, wenn dies 

(2) Die Übernahmekommission kann in den in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten 
Fällen innerhalb eines Monats ab Anzeige auch die Stellung eines Pflichtangebots 
an die Inhaber von Beteiligungspapieren der Zielgesellschaft anordnen, wenn dies 
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erforderlich ist, um nach den tatsächlichen Verhältnissen des Einzelfalls eine 
Gefährdung der Vermögensinteressen der Inhaber von Beteiligungspapieren der 
Zielgesellschaft zu vermeiden. Sieht die Übernahmekommission von der 
Anordnung eines Pflichtangebots ab, so kann sie ihre Entscheidung von 
Bedingungen oder Auflagen abhängig machen; dafür kommen insbesondere das 
Verbot des Hinzuerwerbs von Anteilen, der Verkauf von Anteilen, das Ruhen von 
Stimmrechten, die Wahl einer Mehrheit unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder 
oder Berichtspflichten gegenüber der Hauptversammlung beziehungsweise der 
Übernahmekommission in Betracht. 

erforderlich ist, um nach den tatsächlichen Verhältnissen des Einzelfalls eine 
Gefährdung der Vermögensinteressen der Inhaber von Beteiligungspapieren der 
Zielgesellschaft zu vermeiden. Sieht die Übernahmekommission von der 
Anordnung eines Pflichtangebots ab, so kann sie ihre Entscheidung von 
Bedingungen oder Auflagen abhängig machen; dafür kommen insbesondere das 
Verbot des Hinzuerwerbs von Anteilen, der Verkauf von Anteilen, das Ruhen von 
Stimmrechten, die Wahl einer Mehrheit unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder 
oder Berichtspflichten gegenüber der Hauptversammlung beziehungsweise der 
Übernahmekommission in Betracht. Im Fall eines Aktienerwerbs durch die 
Anwendung von Abwicklungsinstrumenten, -befugnissen oder -mechanismen 
gemäß den §§ 48 ff des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von 
Banken kann die Übernahmekommission kein Pflichtangebot anordnen; sie kann 
aber Auflagen aussprechen. 

(3) – (4) … (3) – (4) … 

Artikel 7 
Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 

 § 78a. Die Bestimmungen des § 81 bis § 81m BWG sind auf 
Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Verweises auf § 82 Abs. 2 
BWG in § 81 Abs. 2 BWG der Verweis auf § 80 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
und an die Stelle des Verweises auf Art. 9ff der Richtlinie 2013/36/EU in § 81 
Abs. 3 BWG der Verweis auf Art. 5 der Richtlinie 2014/65/EU tritt. 

§ 108. (1) – (18) … § 108. (1) – (18) … 
 (19) § 78a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2014 tritt mit 

1. Jänner 2015 in Kraft. 

Artikel 8 
Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

§ 2. (1) … 
 1. – 17. … 

§ 2. (1) … 
 1. – 17. … 

 18. „Aufnahmemitgliedstaat des AIFM“ ist:  18. „Aufnahmemitgliedstaat des AIFM“ ist: 
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 a) – d) …  a) – d) … 
 e) ein Mitgliedstaat außer dem Referenzmitgliedstaat, in dem ein Nicht-

EU-AIFM Anteile eines EU-AIF vertreibt, oder 
 e) ein Mitgliedstaat außer dem Referenzmitgliedstaat, in dem ein Nicht-

EU-AIFM Anteile eines EU-AIF vertreibt; 
 f) ein Mitgliedstaat außer dem Referenzmitgliedstaat, in dem ein Nicht-

EU-AIFM Anteile eines Nicht-EU-AIF vertreibt. 
 f) ein Mitgliedstaat außer dem Referenzmitgliedstaat, in dem ein Nicht-

EU-AIFM Anteile eines Nicht-EU-AIF vertreibt, oder 
  g) ein Mitgliedstaat, der nicht der Herkunftsmitgliedstaat ist und in dem 

ein EU-AIFM die Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 erbringt. 
 19. – 41. … 

(2) – (4) … 
 19. – 41. … 

(2) – (4) … 
Bedingungen für die Verwaltung von EU-AIF durch einen in Österreich 

konzessionierten AIFM 
Bedingungen für die Verwaltung von EU-AIF und die Erbringung von 

Dienstleistungen durch einen in Österreich konzessionierten AIFM 
§ 32. (1) Ein in Österreich konzessionierter AIFM kann EU-AIF mit Sitz in 

einem anderen Mitgliedstaat entweder direkt oder indirekt über eine 
Zweigniederlassung verwalten, sofern die Konzession den AIFM zu der 
Verwaltung dieser Art von AIF berechtigt. 

§ 32. (1) Ein in Österreich konzessionierter AIFM kann entweder direkt oder 
indirekt über eine Zweigniederlassung 

  1. EU-AIF mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat verwalten, sofern die 
Konzession den AIFM zu der Verwaltung dieser Art von AIF berechtigt, 
oder 

  2. in einem anderen Mitgliedstaat Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 
erbringen, sofern die Konzession den AIFM dazu berechtigt. 

(2) Ein AIFM, der erstmals beabsichtigt, EU-AIF mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat zu verwalten, hat der FMA dies anzuzeigen und folgende Angaben 
zu übermitteln: 

(2) Ein AIFM, der erstmals beabsichtigt, Tätigkeiten oder Dienstleistungen 
gemäß Abs. 1 zu erbringen, hat der FMA dies anzuzeigen und folgende Angaben 
zu übermitteln: 

 1. den Mitgliedstaat, in dem er EU-AIF direkt oder über eine 
Zweigniederlassung zu verwalten beabsichtigt, 

 1. den Mitgliedstaat, in dem er EU-AIF direkt oder über eine 
Zweigniederlassung zu verwalten oder Dienstleistungen gemäß § 4 
Abs. 4 zu erbringen beabsichtigt, 

 2. einen Geschäftsplan, aus dem insbesondere hervorgeht, welche 
Dienstleistungen er zu erbringen und welche EU-AIF er zu verwalten 
beabsichtigt. 

 2. einen Geschäftsplan, aus dem insbesondere hervorgeht, welche 
Dienstleistungen er zu erbringen oder welche EU-AIF er zu verwalten 
beabsichtigt. 

(3) – (7) … (3) – (7) … 
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Bedingungen für die Verwaltung von EU-AIF in Österreich durch AIFM mit 

Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
Bedingungen für die Verwaltung von EU-AIF und die Erbringung von 
Dienstleistungen in Österreich durch AIFM mit Sitz in einem anderen 

Mitgliedstaat 
§ 33. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassener EU-AIFM kann 

EU-AIF entweder direkt oder indirekt über eine Zweigniederlassung in Österreich 
verwalten, sofern der EU-AIFM für die Verwaltung dieser Art von EU-AIF 
berechtigt ist. 

§ 33. (1) Ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassener EU-AIFM kann 
entweder direkt oder indirekt über eine Zweigniederlassung in Österreich 

  1. EU-AIF verwalten, sofern der EU-AIFM für die Verwaltung dieser Art 
von EU-AIF berechtigt ist, oder 

  2. Dienstleistungen gemäß Art. 6 Abs. 4 der Richtlinie 2011/61/EU 
erbringen, sofern dem AIFM dafür eine Zulassung erteilt wurde.“ 

(2) Die Aufnahme der Verwaltung des EU-AIF in Österreich sowie die 
Errichtung einer Zweigstelle in Österreich durch einen EU-AIFM ist zulässig, 
wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-AIFM der 
FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2, 3 und eine dem Abs. 4 letzter Satz 
entsprechende Bescheinigung übermittelt hat sowie dem EU-AIFM eine 
Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung 
(§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(2) Die Aufnahme von Tätigkeiten oder Dienstleistungen gemäß Abs. 1 in 
Österreich sowie die Errichtung einer Zweigstelle durch einen EU-AIFM ist 
zulässig, wenn die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des EU-
AIFM der FMA alle Angaben gemäß § 32 Abs. 2, 3 und eine dem Abs. 4 letzter 
Satz entsprechende Bescheinigung übermittelt hat sowie dem EU-AIFM eine 
Bestätigung der Übermittlung durch die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats zuging. Die Angaben gemäß § 32 Abs. 2 und 3 haben in 
deutscher oder englischer Sprache oder in einer von der FMA gemäß Verordnung 
(§ 7b Abs. 1 KMG) anerkannten anderen Sprache bereitgestellt zu werden. Die 
FMA hat die elektronische Übermittlung und Archivierung der genannten 
Unterlagen zu akzeptieren. 

(3) … (3) … 
§ 74. (1) – (3) … § 74. (1) – (3) … 
 (4) Das Inhaltsverzeichnis zu §§ 32 und 33, § 2 Abs. 1 Z 18, die 

Überschriften vor §§ 32 und 33, § 32 Abs. 1 und 2 und § 33 Abs. 1 und 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 treten mit 3. Juli 2015 in 
Kraft. 

Artikel 9 
Änderung des Stabilitätsabgabegesetzes 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 
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(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 

Finanzen betraut. 
(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin oder 

der Bundesminister für Finanzen betraut. 
(3) … (3) … 

Artikel 10 
Änderung des Ratingagenturenvollzugsgesetzes 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 1) 
in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 513/2011 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen (ABl. Nr. L 145 vom 31.5.2011, 
S. 30). 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz dient dem Wirksamwerden der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. Nr. L 302 vom 17.11.2009, S. 1) 
in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 462/2013 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen (ABl. Nr. L 146 vom 
31.5.2013, S. 1). 

(2) … (2) … 
§ 2. Die FMA ist für den EWR-Mitgliedstaat Österreich sowohl die 

zuständige Behörde als auch die jeweils sektoral zuständige Behörde für die 
Zwecke der EG-Verordnung. Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen 
Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die einer zuständigen bzw. sektoral 
zuständigen Behörde gemäß der EG-Verordnung zukommenden Aufgaben und 
Befugnisse wahr. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit als zuständige oder sektoral 
zuständige Behörde hat sie insbesondere auch die Leitlinien nach Art. 21 der EG-
Verordnung zu berücksichtigen. 

§ 2. Die FMA ist für den EWR-Mitgliedstaat Österreich sowohl die 
zuständige Behörde als auch die jeweils sektoral zuständige Behörde für die 
Zwecke der EG-Verordnung. Sie nimmt unbeschadet der ihr in anderen 
Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die einer zuständigen bzw. sektoral 
zuständigen Behörde gemäß der EG-Verordnung zukommenden Aufgaben und 
Befugnisse wahr. Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit als zuständige oder sektoral 
zuständige Behörde hat sie insbesondere auch ihre Rolle im Hinblick auf 
übermäßige Rückgriffe auf Ratings durch Finanzinstitute gemäß Art. 5a und die 
Leitlinien nach Art. 21 der EG-Verordnung zu berücksichtigen. 

§ 3. (1) Die FMA als sektoral zuständige Behörde im Sinne der EG-
Verordnung hat die Einhaltung der Pflicht aus Art. 4 Abs. 1 UA 1 der EG-
Verordnung zu überwachen. Sie nimmt diese Überwachung als Aufsichtsaufgabe 
nach den für die Adressaten des Art. 4 Abs. 1 der EG-Verordnung einschlägigen 
Aufsichtsgesetzen wahr. Hierbei stehen ihr in gleicher Art und in gleichem 
Umfang die Aufsichtsbefugnisse und –mittel aus den jeweils einschlägigen 
Aufsichtsgesetzen zur Verfügung, derer sie sich auch bei der Durchsetzung 
sonstiger Pflichten nach den in Art. 4 Abs. 1 der EG-Verordnung genannten 
europäischen Rechtsakten bedienen kann. 

§ 3. (1) Die FMA als sektoral zuständige Behörde im Sinne der EG-
Verordnung hat die Einhaltung der Pflicht aus Art. 4 Abs. 1 UA 1 der EG-
Verordnung zu überwachen. Sie nimmt diese Überwachung als Aufsichtsaufgabe 
nach den für die Adressaten des Art. 4 Abs. 1 der EG-Verordnung einschlägigen 
Aufsichtsgesetzen wahr. Hierbei stehen ihr in gleicher Art und in gleichem 
Umfang die Aufsichtsbefugnisse und –mittel aus den jeweils einschlägigen 
Aufsichtsgesetzen zur Verfügung, derer sie sich auch bei der Durchsetzung 
sonstiger Pflichten nach den sektoralen Rechtsvorschriften gemäß Art. 3 Abs. 1 
lit. q der EG-Verordnung bedienen kann. 

(2) … (2) … 
§ 5. (1) Wer Ratings entgegen Art. 4 Abs. 1 UA 1 der EG-Verordnung § 5. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Verwenders von Ratings 
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verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer 
Geldstrafe von bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. pa bis pi der EG-Verordnung 

  1. entgegen Art. 4 Abs. 1 erster Unterabsatz der EG-Verordnung Ratings 
verwendet oder 

  2. entgegen Art. 8c der EG-Verordnung Ratings in Auftrag gibt, 

 begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis 
zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer gegen die Informationspflicht in Prospekten nach Art. 4 Abs. 1 
UA 2 der EG-Verordnung verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der FMA mit einer Geldstrafe von bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Verwenders von Ratings im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. pa bis pi der EG-Verordnung 

  1. entgegen Art. 4 Abs. 1 zweiter Unterabsatz der EG-Verordnung seiner 
Informationspflicht, 

  2. entgegen Art. 8b der EG-Verordnung seiner Pflicht zur Veröffentlichung 
von Informationen zu strukturierten Finanzinstrumenten oder 

  3. entgegen Art. 8d Abs. 1 zweiter Satz der EG-Verordnung seiner 
Dokumentationspflicht unverzüglich 

 nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit 
einer Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

§ 11. (1) – (2) … § 11. (1) – (2) … 
 (3) § 1 Abs. 1, § 2 dritter Satz, § 3 Abs. 1 dritter Satz und § 5 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2014 treten am 1. Jänner 2015 in Kraft. 
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